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Zitat von Kokosnuss

Warum sollte er hier eine Anleitung für ein bewusstes Dienstvergehen bekommen?

Deshalb:

Zitat von liszt1811

Hier steht drin dass ich maximal 20% der wöchentlichen Arbeitszeit und bis zu
40% meines Gehaltes zusätzlich erarbeiten darf. Die Zeiten kann ja niemand
kontrollieren, daher ist das wohl erstmal egal. Gehalt ist natürlich etwas anderes.

Der TE ist also bereit in Kauf zu nehmen zumindest schonmal die zeitlichen Beschränkungen für
eine zusätzliche Tätigkeit nicht zu beachten (= Eventualvorsatz bzgl. eines Dienstvergehens),
was zumindest die Frage aufwirft, ob er auf eine Anleitung hoffen könnte, wie man ein
möglicherweise zu hohes Einkommen ebenfalls unentdeckt dazuverdienen kann.

Zitat von liszt1811

Und kann eine Verbeamtung verweigert werden, wenn ich bereits eine nebenberufliche
Selbstständigkeit habe?

Ja, kann sie. Lies dir einfach mal den Link von Volker durch. Je nach Art der Selbständigkeit
kann diese als unvereinbar mit den Aufgaben eines Landesbeamten angesehen werden.

Als Landesbeamter sollst du dich mit deiner "vollen Kraft und Hingabe" deinem Beruf widmen.
Dafür wirst du von deinem Land alimentiert, erhältst einmal eine Pension, von der jeder
deutsche Durchschnittsrentner nur träumen kann und bereits nach 5 Jhren eine berufliche
Sicherheit, für die andere Arbeitnehmer deutlich länger einem Betrieb angehören müssen.
Umgekehrt erwartet dein Land dafür eben auch etwas von dir, wie u.a., dass du deinen
Diensteid als Landesbeamter nicht nur pro forma ablegst und direkt missachtest, sondern
respektierst. Also solltest du damit anfangen diese Nebentätigkeit (und nur um eine solche darf
es sich handeln) anzumelden und genehmigen zu lassen, dein damit generiertes Einkommen
sauber zu deklarieren und dich so vorrangig deiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer zu widmen,
wie der Umstand, dass dein Land dich zu alimentieren bereit sein könnte es verdient.

Dies geschrieben wünsche ich dir natürlich, dass deine Projekte den von dir erhofften Erfolg
haben werden.
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